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 Veröffentlicht am 06.06.2000

Norm

ASVG §255 Abs1 Bb

GuKG allg

Rechtssatz

Der Krankenp2egefachdienst sowie die P2egehelfer erhielten durch das Gesundheits- und Krankenp2egeG (GuKG),

BGBl I 1997/108, mit 1. 9. 1997 ein eigenes Berufsrecht. Auch eine Zusatzausbildung einer Stationsgehil=n zur

P2egehelferin im Ausmaß von 160 Stunden (vier Wochen) kann nicht zu einer anderen Einstufung ihrer Tätigkeit

(Tätigkeit als ungelernte Arbeiterin) führen.
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